
  	 	

Anhang 2 
 

 

Firmenname: __________________________________________________________ 
VertragsNr ______________________________________________________________: 
und Objekt ______________________________________________________________ 
Name des Verpflichtenden: ________________________________________ 
 
 
Verpflichtung auf die Einhaltung des Datenschutzes  
 
Herr/Frau _______________________________________ 
 
wird nach vorheriger Unterrichtung verpflichtet, beim Umgang mit personenbezogenen Daten 
die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 
 

• Personenbezogene Daten dürfen Sie nur mit entsprechender Befugnis, die sich nach 
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) ins-
besondere aus einer Rechtsvorschrift (u. a. Gesetz, Rechtsverordnung, Satzung) oder 
der Einwilligung der betroffenen Person ergeben kann, verarbeiten.  
 

• Personenbezogene Daten dürfen Sie nur in dem Umfang und in der Weise verarbeiten, 
wie es zur Erfüllung der Ihnen übertragen Aufgaben erforderlich ist. 

 
• Personenbezogene Daten müssen Sie nach den Grundsätzen des Artikels 5 der Da-

tenschutz-Grundverordnung verarbeiten.  
 

• Sie haben die zur Gewährleistung des Datenschutzes nach Artikel 5, 24, 25, 32 und 
36 der Datenschutz-Grundverordnung festgelegten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu beachten. Insbesondere darf die Sicherheit der Verarbeitung nicht in 
einer Weise verletzt werden, die zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, zur 
unbefugten Offenlegung personenbezogener Daten oder zum unbefugten Zugang zu 
personenbezogenen Daten führt. 

 
Aus einer Verletzung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen können sich für Sie dienst-, 
arbeits-, ordnungswidrigkeiten- oder strafrechtliche Konsequenzen ergeben. So kann die un-
befugte Verarbeitung personenbezogener Daten nach Artikel 83 der Datenschutz-Grundver-
ordnung mit einer Geldbuße oder nach § 22 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz 
(SächsDSDG) mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro oder als Straftat mit bis zu zwei Jahren 
Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet werden. Unberührt davon bleibt eine mögliche Ahn-
dung nach den §§ 120, 133, 201, 203, 204, 331, 332, 353 b oder 355 StGB mit Freiheits- oder 
Geldstrafe. Der Sächsische Datenschutzbeauftragte verfolgt und ahndet gemäß § 22 Abs. 3 
SächsDSDG Verletzungen von Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Da-
ten. Bei Straftatbeständen kann Ihr Arbeitgeber / Dienstherr Strafantrag stellen (§ 77 a Abs. 1 
StGB). 
 
In Spezialgesetzen (z. B. dem Beamtenrecht, Tarifrecht, Sozialrecht, Steuerrecht) geregelte 
Verschwiegenheitspflichten bleiben unberührt.  
 
Die Verpflichtung auf die Einhaltung des Datenschutzes besteht auch nach der Beendigung 
Ihrer Tätigkeit dauerhaft fort.  

Erklärung: 
 
Ich erkläre, über die Pflichten nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere 
der Datenschutz-Grundverordnung sowie die Folgen ihrer Verletzung unterrichtet worden zu 
sein und diese Pflichten bei meiner Tätigkeit einzuhalten. Mit meiner Unterschrift bestätige ich 
zugleich den Empfang einer Kopie dieser Niederschrift einschließlich des Merkblattes zur Ver-
pflichtung zur Einhaltung des Datenschutzes.  
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____________________________________ 
Datum, Unterschrift der/des Verpflichteten  
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(2)  Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachwei-
sen können („Rechenschaftspflicht“).  
 
 
Artikel 83 Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen 
 
(1) Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß diesem Artikel für Verstöße 
gegen diese Verordnung gemäß den Absätzen 5 und 6 in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und abschre-
ckend ist. 

 (2) Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle von Maßnahmen nach 
Artikel 58 Absatz 2 Buchstaben a bis h und i verhängt. Bei der Entscheidung über die Verhängung einer Geldbuße 
und über deren Betrag wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend berücksichtigt: 

a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder des Zwecks der 
betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der von der Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des 
von ihnen erlittenen Schadens; 

b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes;  

c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen zur Minderung des 
den betroffenen Personen entstandenen Schadens;  

d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters unter Berücksichtigung der von 
ihnen gemäß den Artikeln 25 und 32 getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen; 

e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters; 

f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um dem Verstoß abzuhelfen und seine möglichen nach-
teiligen Auswirkungen zu mindern; 

g) Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind; 

h) Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, insbesondere ob und gegebenenfalls in 
welchem Umfang der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat;  

i) Einhaltung der nach Artikel 58 Absatz 2 früher gegen den für den betreffenden Verantwortlichen oder Auftragsver-
arbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand angeordneten Maßnahmen, wenn solche Maßnahmen angeordnet 
wurden;  

j) Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln nach Artikel 40 oder genehmigten Zertifizierungsverfahren nach 
Artikel 42 und  

k) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie unmittelbar oder mittelbar 
durch den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene Verluste. 

(3) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander verbundenen Verar-
beitungsvorgängen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere Bestimmungen dieser Verordnung, so übersteigt der 
Gesamtbetrag der Geldbuße nicht den Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß. 

(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 10 
000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes 
des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist:  

a) die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 11, 25 bis 39, 42 und 43;  

b) die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Artikeln 42 und 43; 

c) die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Artikel 41 Absatz 4.  

(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 20 
000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes 
des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 
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a) die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließlich der Bedingungen für die Einwilligung, gemäß den Artikeln 5, 
6, 7 und 9; 

b) die Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln 12 bis 22; 

c) die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine internationale 
Organisation gemäß den Artikeln 44 bis 49;  

d) alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die im Rahmen des Kapitels IX erlassen wur-
den; 

e) Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorübergehenden oder endgültigen Beschränkung oder Aussetzung 
der Datenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 oder Nichtgewährung des Zugangs 
unter Verstoß gegen Artikel 58 Absatz 1. 

 (6) Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 werden im Einklang mit 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von 
bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je 
nachdem, welcher der Beträge höher ist. 

… 

Auszug aus dem Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetz 
 
§ 22 Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschrift 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes oder einer anderen Rechtsvorschrift 
über den Schutz personenbezogener Daten Daten, die nicht offenkundig sind, verarbeitet oder die Übermittlung 
durch unrichtige Angaben erschleicht. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden. 
 
(3) Der Sächsische Datenschutzbeauftragte ist Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 33 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung. 
 
(4) Wer eine der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen gegen Entgelt oder in der Absicht begeht, sich oder einen 
anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 
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